
Änderungsvereinbarung 

zur 

Vereinbarung nach § 9 Absatz 1a Nr. 9 KHEntgG 

über vorläufige Zahlungen  

für die Zuschläge nach § 5 Absatz 3i KHEntgG  

sowie nach § 9 Absatz 1 Nummer 3 BPflV 

(2. Corona-Mehrkostenzuschlagsvereinbarung) 

 

 

 

zwischen 

 

dem GKV-Spitzenverband, Berlin 

sowie 

dem Verband der Privaten Krankenversicherung e. V., Köln 

gemeinsam 

 

und 

 

der Deutschen Krankenhausgesellschaft e. V., Berlin 
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Präambel 
 

Mit der vorliegenden Vereinbarung werden die vorläufigen Zahlungen für die Zu-
schläge nach § 5 Abs. 3i KHEntgG gemäß der 2. Corona-Mehrkostenzuschlagsver-
einbarung vom 18.12.2020 für das 2. Quartal 2021 fortgeführt.  
 

 
Artikel 1 

 
§ 1 der Vereinbarung nach § 9 Absatz 1a Nr. 9 KHEntgG über vorläufige Zahlungen 
für die Zuschläge nach § 5 Absatz 3i KHEntgG sowie nach § 9 Absatz 1 Nummer 3 
BPflV (2. Corona-Mehrkostenzuschlagsvereinbarung) vom 18.12.2020 wird wie folgt 
geändert: 

 
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:  

„§ 1 
Vorläufige Zahlungen für Zuschläge im 1. und 2. Quartal 2021“. 

 
2. In Satz 1 wird die Angabe „1. Quartal“ durch die Wörter „1. und 2. Quartal“ er-

setzt. 
 
3. In Satz 3 wird die Angabe „31.03.2021“ durch die Angabe „30.06.2021“ er-

setzt. 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungsvereinbarung tritt mit Wirkung zum 01.04.2021 in Kraft. 
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Berlin, Köln, den 22.03.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
GKV-Spitzenverband 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
Verband der Privaten Krankenversicherung e. V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
Deutsche Krankenhausgesellschaft e. V. 
 
 
 


